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in der Beschwerdesache des -

- ve r t re tendurchRech tsanwa | tD r .BennoWageneder ,P rome-
nade 3, 4910 Ried im Innkreis, gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsge-

richtes vom - in seiner heutigen
nichtöffentlichen Sitzung gemäß Art. L44 B-VG zu Recht erkannt:

l. 1. Der Beschwerdeführer ist durch das angefochtene Erkenntnis, soweit
damit die Beschwerde gegen die erlassene Rückkehrentscheidung, gegen

den Ausspruch der Zulässigkeit der Abschiebung nach Afghanistan und
gegen die Setzung einer 14-tägigen Frist zur freiwil l igen Ausreise abgewie-
sen wird, in seinem verfassung:.qesetzlich gewährleisteten Recht auf Ach-
tung des Pr ivat-  und Famil ienlebens gemäß Art .8 EMRK sowie in seinem
Recht auf Gleichbehandlun! von Fremden untereinander gemäß Art. I

Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz, BGBI. Nr. 390/1973, verletzt worden.

Das Erkenntnis wird insoweit aufgehoben.

2. lm Übrigen wird die Behandlung der Beschwerde abgelehnt.

l l .  Der Bund (Bundesminister für Inneres) ist schuldig, dem Beschwerdeführer

zuhanden seines Rechtsvertreters die mit €2.6t6,- bestimmten Prozesskos-

ten binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe

l. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren

L. Der arnl lgeborene Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von

Afghanistan, Angehöriger der Volksgruppe der Tadschiken und sunnit ischer

Moslem. Er stel l te am 3. August 2015 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Die Druckerei seines Vaters, in der er gearbeitet habe, habe einen telefonischen

Auftrag, für die Daesh (lS) Fahnen und Plakate zu drucken, abgelehnt, woraufhin

er mit dem Tod bedroht worden sei.

2. Mit Bescheid vom 15. Juni 2018 wies das Bundesamt für Fremdenwesen und
Asyl den Antrag des Beschwerdeführers hinsichtl ich der Zuerkennung des Status
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des Asylberechtigten und bezüglich des Status des subsidiär Schutzberechtigten

ab, ertei l te dem Beschwerdeführer keinen Aufenthaltst i tel aus berücksichti-

gungswürdigen Gründen, erl ieß eine Rückkehrentscheidung, stel l te fest, dass die

Abschiebung des Beschwerdeführers zulässig ist und setzte eine 14-tägige Frist

für die freiwil l ige Ausreise ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung.

3. Die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde wies das Bundesverwal-

tungsgericht nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 31. Oktober

2Ot9 mit Erkenntnis vom 8. November 2019 als unbegründet ab (Spruch-

punkt  A. ) :

3.L. Hinsichtl ich der Abweisung des'Antrages auf internationalen Schutz betref-

fend den Asylstatus führt das BundEsverwaltungsgericht aus, es sei keine asylre-

levante Verfolgung gegeben,-weil es bei den Drohanrufen geblieben und Mitgl ie-

der des lS weder den Beschwerdeführer noch seinen Vater oder andere

Famil ienmitgl ieder persönlich bedroht oder diese im Heimatdorf aufgesucht und

attackiert hätten.

3.2. Nach den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichtes zur lntegration des

Beschwerdeführers ist dieser seit etwas über vier Jahren im Bundesgebiet. Er

bestand am 29. Mai 2019 die Integrationsprüfung, bestehend aus Inhalten zur

Sprachkompetenz (81 Niveau) und zu Werte- und Orientierungswissen, erbrach-

te in den Jahren 2016 und 2Ot7 gemeinnützige Leistungen und ist strafrechtl ich

unbescholten. Am L. Februar 2018 begann er eine Lehre als Bürokaufmann, die

er al lerdings am 2. August 2019 wieder abbrach. 201-7 lernte der Beschwerdefüh-

rer seine Lebensgefährt in kennen, die er am 13. Oktober 2078 in einer Moschee

heiratete. Am 23. November 2018 kam die gemeinsame Tochter zur Welt, die -

wie ihre Mutter - österreichische Staatsbürgerin ist. Eine gemeinsame Obsorge

wurde bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes nicht beantragt.

Der Beschwerdeführer lebt mit seiner Lebensgefähnin und seiner Tochter im

gemeinsamen Haushalt und kümmert sich um die Tochter. Die Tochter ist im

Entscheidungszeitpunkt des Bundesverwaltungsgerichtes knapp ein Jahr alt,  die

Lebensgefährt in erneut schwa nger.
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Vor diesem Hintergrund begründet das Bundesverwaltungsgericht die Rückkehr-

entscheidung im Wesentl ichen dahingehend, dass der Beschwerdeführer zwar

anfänglich durchaus bestrebt gewesen sei, sich zu integrieren, sodann aber

"verantwortungslos" gehandelt habe, denn "er führte zwei Schwangerschaftenr

herbei, ohne sich mit den Konsequenzen des Ausgangs seines Asylverfahrens auf

die Eltern-Kind-Beziehung zu befassen." Der Beschwerdeführer kümmere sich

um seine Tochter. Eine Ausreise hätte aber dennoch nicht zur Folge, dass diese

als österreichische Staatsangehörige ebenfal ls gezwungen wäre, auszureisen. Die

Lebensgefährt in des Beschwerdeführers, der die al leinige Obsorge für die ge-

meinsame Tochter zukomme, erhalte f inanziel le Unterstützung sowie eine

Wohnmöglichkeit von ihrer Famil ie."Dep Beschwerdeführer trage f inanziel l  zum

Unterhalt kaum bis gar nicht bei. Der Kontakt zwischen dem Beschwerdeführer

und seiner Tochter würde bei seineF Rückkehr nach Afghanistan zwar vorüberge-

hend abbrechen, das sei aber angesichts des jungen Alters der Tochter eine

verhältnismäßige Beeinträchtigung des Kindeswohles. Betreffend die zweite

Schwangerschaft der Lebensgefährt in sei festzuhalten, dass ein von Art. 8 EMRK

geschütztes Famil ienleben erst im Zeitpunkt der Geburt entstehe.

4. Gegen dieses Erkenntnis r ichtet sich die vorl iegende, auf Art. L44 B-VG ge-

stützte Beschwerde, in der die Verletzung in näher bezeichneten verfassungsge-

setzl ich gewährleisteten Rechten behauptet und die kostenpfl ichtige Aufhebung

des angefochtenen Erkenntnisses beantragt wird.

5. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Gerichts- und Verwaltungsakten vorge-

legt, von der Erstattung einer Gegenschrif t  aber Abstand genommen.

l l .  Erwägungen

1. Die - zulässige - Beschwerde ist, soweit sie sich gegen die erlassene Rückkeh-

rentscheidung, gegen den Ausspruch der Zulässigkeit der Abschiebung nach

Afghanistan und gegen die Festlegung einer 14-tägigen Frist zur freiwil l igen

Ausreise r ichtet, begründet.

2. Ein Eingrif f  in das durch Art, 8 EMRK verfassungsgesetzl ich garantierte - unter

Gesetzesvorbehalt stehende - Recht ist dann verfassungswidrig, wenn die ihn

verfügende verwaltungsgerichtl iche Entscheidung ohne jede Rechtsgrundlage
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ergangen ist, auf einer dem Art.8 EMRK widersprechenden Rechtsvorschrif t

beruht oder wenn das Verwaltungsgericht bei Erlassung der Entscheidung eine
verfassungsrechtl ich unbedenkliche Rechtsgrundlage in denkunmöglicher Weise
angewendet hat; ein solcher Fall  l iegt nur vor, wenn das Verwaltungsgericht

einen so schweren Fehler begangen hat, dass dieser mit Gesetzlosigkeit auf eine
Stufe zu stel len wäre, oder wenn es der angewendeten Rechtsvorschrif t  fälschli-
cherweise einen verfassungswidrigen, insbesondere einen dem Art. 8 Abs. 1
EMRK widersprechenden und durch Art. 8 Abs. 2 EMRK nicht gedeckten Inhalt

unterstellt hat (vel. VfSlg. 11.638/1988, 15.O5'J./L997, t5.4OO/L999,

r6.6s7 /2002).

3. Ein solcher Fehler ist dem Bundäsüerwaltungsgericht bei der gemäß Art. 8
Abs. 2 EMRK gebotenen Interessenatwägung unterlaufen:

3.1. Wie der Verfasrrnrrr"n.htshof in seinem Erkenntnis VfSlg. 17.340/2OO4

ausgeführt hat, darf eine Aufenthaltsbeendigung nicht verfügt werden, wenn

dadurch das Recht auf Schutz des Privat- und Famil ienlebens des Betroffenen

verletzt würde. Bei der Beurtei lung nach Art. 8 EMRK ist eine Interessenabwä-
gung vorzunehmen (vgl. die in VfSlg. L8.223/2007 und 18.224/2007 wiedergege-

bene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte). lm

Rahmen d ieser  In teressenabwägung s ind d ie Auswirkungen der  Entscheidung

und die Konsequenzen einer Außerlandesbringung des Beschwerdeführers auf

das Famil ienleben und auf das Kindeswohl etwaiger Kinder des Betroffenen zu

erörtern (vgl. hiezu VfGH 24.9.20L8, E L4t6/2O18; zur Bedeutung der mit einer

Trennung des Beschwerdeführers von seinem Kind verbundenen Auswirkungen
VfSlg. 19.362/2OLL\. Einer mit der Ausweisung verbundenen Trennung von

Famil ienmitgl iedern kommt eine entscheidungswesentl iche Bedeutung zu (vgl.

VfSlg. 18. 388/200 8, 18.389 / 2008, 18. 392 / 2OOB).

3.2. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Interessenabwägung nach Art. 8
Abs. 2 EMRK, die das Bundesverwaltungsgericht vornimmt, als fehlerhaft:

Das Bundesverwaltungsgericht stel l t  zwar fest, dass die Lebensgefährt in des

Beschwerdeführers erneut schwanger ist und das zweite Kind Mitte März 2O2O

zur Welt kommen werde. ln weiterer Folge geht das Bundesverwaltungsgericht

aber davon aus, dass hinsichtl ich des ungeborenen Kindes noch kein schützens-
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wertes Famil ienleben vorl iege. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsge-

richtshofes ist jedoch auch auf den Umstand, dass die Lebensgefährt in des

Beschwerdeführers erneut von diesem schwanger ist, Bedacht zu nehmen (vgl.

V f GH 27 .2.2018, E 37 7 5 / 2077 ; 26.2.20!9, E 3O7 I / 20 18; 10. 3. 2 O2O, E 17 9 I / 2Ot9 ;
70.3.2O2O E 4269 / 20791.

lm Zeitpunkt der gegenständlichen Rückkehrentscheidung war es absehbar, dass

der Beschwerdeführer demnächst erneut Vater werden würde. Davon ausge-

hend hätte sich das Bundesverwaltungsgericht sohin mit der Schwangerschaft

und den Auswirkungen der Rückkehrentscheidung auf die Trennung des Be-

schwerdeführers von seiner Famil ie.so.wie auch mit den damit einhergehenden

Folgen für die Lebensgefährt in auseinandersetzen und begründen müssen,

warum diese Trennung samt den dämit einhergehenden Folgen im öffentl ichen

lnteresse geboten ist.

3.3. lndem das Bundesverwaltungsgericht diesen Umstand bei seiner Interessen-

abwägung nicht berücksichtigt hat, hat es - ungeachtet des Umstandes, dass das

Pr ivat -  und Fami l ien leben in  e inem Zei tpunkt  ents tanden is t ,  in  dem s ich der

Beschwerdeführer seines unsicheren Aufenthalts bewusst sein hätte müssen

(vgl. zur Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach dieser Umstand

zwar zu berücksichtigten ist, einen Eingrif f  in das Recht aus Art. 8 EMRK aber

nicht ausschließt, etwa VfSlg. L8.223/2O07) - diese mit einem in die Verfassungs-

sphäre reichenden Mangel belastet.

4. Nach der mit VfSlg. 13.836/1994 beginnenden, nunmehr ständigen Rechtspre-

chung des Verfassungsgerichtshofes (s. etwa VfSlg. 74.65011996 und die dort

angeführte Vorjudikatur; weiters VfSlg. 16.080/2001 und L7.026/2003) enthält

Art. I  Abs. L des Bundesverfassungsgesetzes zur Durchführung des Internationa-

len Übere inkommens über  d ie  Besei t igung a l ler  Formen rass ischer  Diskr i -

min ierung,  BGBl .390/1973,  das a l lgemeine,  sowohl  an d ie Gesetzgebung a ls

auch an die Vollziehung gerichtete Verbot, sachlich nicht begründbare Unter-

scheidungen zwischen Fremden vorzunehmen. Diese Verfassungsnorm enthält

e in  -  auch das Sachl ichkei tsgebot  e inschl ießendes -  Gebot  der  Gle ichbehandlung

von Fremden untere inander ;  deren Ungle ichbehandlung is t  a lso nur  dann und

insoweit zulässig, als hiefür ein vernünft iger Grund erkennbar und die Ungleich-

behandl  ung n icht  unverhäl tn ismäßig is t .
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Diesem einem Fremden durch Art. I  Abs. 1 leg.cit.  gewährleisteten subjektiven

Recht widerstreitet eine Entscheidung, wenn sie auf einem gegen diese Bestim-

mung verstoßenden Gesetz beruht (vgl. zB VfSlg. L6.2L4/2O01), wenn das Ver-

waltungsgericht dem angewendeten einfachen Gesetz fälschlicherweise einen

Inhalt unterstel l t  hat, der- hätte ihn das Gesetz-dieses als in Widerspruch zum

Bundesverfassungsgesetz zur Durchführung des Internationalen Übereinkom-

mens über die Beseit igung al ler Formen rassischer Diskriminierung,

BGBI. 390/L973, stehend erscheinen ließe (s. etwa VfSlg. 14.393/L995,

L6.3L4/2OO1) oder wenn es bei Erlassung der Entscheidung Wil lkür geübt hat (zB

VfS I g. 15.45 1 / 7999, L6.297 / 200 1, 1 6. 35 4 / 2OOt s owi e L8.6t4 / 2008).

Ein wil lkürl iches Verhalten des V'erwaitungsgerichtes, das in die Verfassungs-

sphäre eingreift ,  l iegt unter andelem in einer gehäuften Verkennung der Rechts-

lage, aber auch im Unterlassen jegl icher Ermitt lungstätigkeit in einem entschei-

denden Punkt oder dem Unterlassen eines ordnungsgemäßen

Ermitt lungsverfahrens überhaupt, insbesondere in Verbindung mit einem lgno-

rieren des Parteivorbringens und einem leichtfert igen Abgehen vom Inhalt der

Akten oder dem Außerachtlassen des konkreten Sachverhaltes (zB

VfS I g. 75. 45t / L999, L5.7 43 / 2000, 1 6. 3 5 4 / }OQL, 1 6. 383/200 1 ).

4.1. Auch ein solcher Fehler ist dem Bundesverwaltungsgericht unterlaufen:

Das Bundesverwaltungsgericht stel l t  zur Begründung der Rückkehrentscheidung

mehrfach auch darauf ab, dass die Gründung einer Famil ie während des Asylver-

fahrens "verantwortungslos" sei. Das Bundesverwaltungsgericht verwendet

dabei im Zusammenhang zur Beschreibung der Beziehung des Beschwerdefüh-

rers zu seiner Lebensgefährt in und der Einordnung als Famil ienleben den Begriff

"schwängern". Weiters führt es an, dass die Trennung des Beschwerdeführers

von seiner Famil ie auch deswegen gerechtfert igt sei, "da der BF andernfal ls für

sein verantwortungsloses Verhalten samt Missachtung der österreichischen

Gesetz[e] belohnt und im Vergleich zu Asylwerberlnnen", die "bewusst vorbeu-

gen/verhindern, während ihrer anhängigen Asylverfahren Kinder in Österreich zu

zeugen", bevorzugt würde. Der Verfassungsgerichtshof vermag nicht zu erken-

nen, welcher Begründungswert diesen, als solche herabwürdigenden Außerun-

gen zukommen soll  (siehe zum fehlenden Begründungswert derart iger Außerun-

gen VfGH 28.LL2OL9, E L72U2OL9\.
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Diesbezüglich erweist sich die Begründung der Rückkehrentscheidung damit als

nicht nachvollziehbar, was das angefochtene Erkenntnis insoweit auch mit

Wi | | kü r belastet (VfG H 28.11,.2019, E 17 2L/ 2OL9).

S. lm Übrigen - soweit die Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht

hinsichtl ich der Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten und bezüglich

der Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf

seinen Herkunftsstaat Afghanistan abgewiesen wurde - wird die Behandlung der

Beschwerde abgelehnt:

Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde ablehnen,

wenn von der Entscheidung die Kläruhg einer verfassungsrechtl ichen Frage nicht

zu erwarten ist (Art. L44 Abs. 2 B-VC1. Ein solcher Fall  l iegt vor, wenn zur Beant-

wortung der maßgebenden Fragen spezif isch verfassungsrechtl iche Überlegun-

gen nicht erforderl ich sind.

Die Beschwerde rügt die Verletzung in näher bezeichneten verfassungsgesetzl ich

gewährleisteten Rechten. Die gerügten Rechtsverletzungen wären im vorl iegen-

den Fal l  aber  nur  d ie  Folge e iner  -  a l lenfa l ls  grob-  unr icht igen Anwendung des

einfachen Gesetzes. Spezif isch verfassungsrechtl iche Überlegungen sind zur

Bea ntwortung der aufgeworfenen Fragen nicht anzustel len.

Demgemäß wurde beschlossen, von einer Behandlung der Beschwerde, soweit

sie sich gegen die Abweisung des Antrages auf Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten und gegen die Abweisung des Antrages auf Zuerkennung des

Status des subsidiär Schutzberechtigten richtet, abzusehen.

l l l .  Ergebnis

L. Der Beschwerdeführer ist somit durch das angefochtene Erkenntnis, soweit

damit die Beschwerde gegen die erlassene Rückkehrentscheidung, gegen den

Ausspruch der Zulässigkeit der Abschiebung nach Afghanistan und gegen die

Setzung einer 14-tägigen Frist zur freiwil l igen Ausreise abgewiesen wird, im

verfassungsgesetzl ich gewährleisteten Recht auf Achtung des Privat- und Famil i-

en lebens gemäß Ar t .  8  EMRK sowie im Recht  auf  Gle ichbehandlung von Fremden

- ) A
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untereinander gemäß Art. I Abs. 1- Bundesverfassungsgesetz, BGBI. 390/1973,
verletzt worden.

2. Das Erkenntnis ist daher in diesem Umfang aufzuheben, ohne dass auf das 23
weitere Beschwerdevorbringen einzugehen ist.

3. lm Übrigen wird von der Behandlung der Beschwerde abgesehen.

4. Diese Entscheidung konnte gemäß 5 19 Abs. 4 bzw.5 19 Abs. 3 Z l  iVm 5 31 3i

letzter Satz VfGG ohne mündliche Verhandlung in nichtöffentl icher Sitzung
getroffen werden.

5. Die Kostenentscheidung beruht arjf  5 88 VfGG. In den zugesprochenen Kosten 32

ist Umsatzsteuer in Höhe von € 436,- enthalten.

Wien,  am 8.  Juni  2020

Der Präs ident :

DDT. GRABENWARTER

Schriftführerin:
Dr. BEREITER
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